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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Amtsblatt – Amtliche Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf  ist das gesetzlich 

vorgeschriebene Bekanntmachungsorgan der Stadt. 

 

Das Amtsblatt wird  im  Internet  kostenfrei veröffentlicht auf der Homepage  

der Stadt Alsdorf unter www.alsdorf.de. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alfred Sonders 
Bürgermeister 
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Allgemeine  Besuchszeiten:



 

15. Änderung vom 02.10.2024 der Hauptsatzung der Stadt Alsdorf vom 28.04.2008  

  

Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 

NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 

444), hat der Rat der Stadt Alsdorf in seiner Sitzung am 01.10.2024 mit der Mehrheit der 

gesetzlichen Anzahl der Mitglieder des Rates der Stadt, im Falle der Regelung in § 9 Abs. 9 

mit der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit, folgende Satzung beschlossen:  

  

Artikel 1  

  

Die Hauptsatzung der Stadt Alsdorf vom 28.04.2008, zuletzt geändert durch die 14. 

Änderungssatzung vom 07.02.2024, wird wie folgt geändert:  

1. In § 9 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Ausschussvorsitzende,“ gestrichen.  

  

2. In § 9 Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe „Abs. 5“ durch die Angabe „Abs. 7“ ersetzt.  

  

3. In § 9 Abs. 5 Buchstabe c, Satz 3 wird die Angabe „19.00 Uhr“ durch die Angabe „18.00 

Uhr“ ersetzt.  

  

4. Nach § 9 Absatz 8 wird folgender zusätzlicher Absatz 9 angefügt:   

  

„(9) Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen des Rates der Stadt 

anstelle einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung nach § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO 

NRW i.V.m. § 5 Abs. 5 Satz 1 EntschVO ein Sitzungsgeld nach § 46 Abs. 2 Satz 2 Nr. 

2 i.V.m. § 5 Abs. 5 Satz 2 EntschVO erhalten, wird für folgende Ausschüsse Gebrauch 

gemacht:   

-   Rechnungsprüfungsausschuss, 

-  Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste,   

- Jugendhilfeausschuss,   

- Ausschuss für Stadtentwicklung,   

- Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.“   

   

Artikel 2  

  

Diese Satzung tritt am 01.10.2024 in Kraft.  
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 Bekanntmachungsanordnung 

 

 

Vorstehende 15. Änderung vom 02.10.2024 der Hauptsatzung der Stadt Alsdorf vom 

28.04.2008 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrensvorschriften und 

Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim 

Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 

Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 

 

d) der Form - oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Alsdorf vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 

den Mangel ergibt. 

 

 

 

 

Alsdorf, den 02.10.2024 

 

 

 

gez. 

Sonders 

Bürgermeister 
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